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Anlage 2

Besondere Zuständigkeitsbestimmungen

Nummer 1.1.4
Betriebssicherheitsverordnung vom 27. September 2002 
(BGBl. I S. 3777) in der jeweils geltenden Fassung

Das für Energie zuständige Ministerium ist zuständig für 
die Erteilung der Erlaubnis nach § 13 Absatz 1 Nummer 
1 bei Anlagen, die Teil von Anlagen im Sinne des § 7 
Atomgesetz sind oder die im Zusammenhang mit derar-
tigen Anlagen betrieben werden.

Nummer 1.1.6
Druckluftverordnung vom 4. Oktober 1972 (BGBl. I 
S. 1909) in der jeweils geltenden Fassung

Die Bezirksregierung Düsseldorf ist für folgende Aufga-
ben zuständig:

–  die Ermächtigung von Ärzten nach § 13
–  die Entscheidung über die Beschäftigung nach § 15 

Absatz 1
–  die Veranlassung des ärztlichen Gutachtens nach § 15 

Absatz 2
–  die Einsichtnahme in die Gesundheitskartei nach § 16 

Absatz 1 Satz 3
–  die Entgegennahme der Karteikarten nach § 16 Absatz 

3 Satz 2.

Nummer 3
Produktsicherheitsgesetz vom 8. November 2011 (BGBl. I 
S. 2178) in der jeweils geltenden Fassung

1.  Die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik 
ist für folgende Aufgaben zuständig:

 –  die in den Abschnitten 3 und 4 der die Befugnis 
erteilenden Behörde zugewiesenen Aufgaben

 –  die Entgegennahme der Unterrichtung nach § 21 
Absatz 3 Satz 2, § 21 Absatz 5 Satz 3, § 28 Absatz 3 
Satz 2 und § 29 Absatz 2 Sätze 3 und 4

 –  die Erteilung der Befugnis an GS-Stellen und 
damit zusammenhängende Aufgaben nach § 23

 –  die Erteilung der Befugnis an Überwachungsstel-
len, deren Benennung und Überwachung nach § 37 
Absätze 5 und 7

 –  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 39 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a 
im Hinblick auf § 11 Absatz 1 Sätze 1 und 2 und im 
Hinblick auf § 37 Absatz 7 Satz 2.

2.  Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist für 
folgende Aufgaben zuständig:

 –  die Sicherstellung eines Informationsaustausches 
nach § 25 Absatz 3 Satz 3

 –  die Entwicklung und Fortschreibung des Überwa-
chungskonzeptes nach § 25 Absatz 3 Satz 4

 –  die Vorbereitung länderübergreifender Maßnahmen 
nach § 25 Absatz 3 Satz 4.

3.  Das für Energie zuständige Ministerium ist zuständig 
für folgende Aufgaben im Hinblick auf Dampfkessel, die 
Teil von Anlagen im Sinne des § 7 Atomgesetz sind:

 –  die Anordnung von Maßnahmen nach § 35

 –  die Aufsicht nach § 38 Absatz 1

 –  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 39 Absatz 1 Nummern 7, 14 und 15.

Nummer 4.1
Arbeitszeitgesetz vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) in 
der jeweils geltenden Fassung

Das Polizeipräsidium Duisburg ist für die Überwachung 
der Einhaltung der nach § 21 für das in der Binnenschiff-
fahrt beschäftigte Fahrpersonal geltenden Vorschriften 
dieses Gesetzes zuständig.

Nummer 4.3
Fahrpersonalgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 640) in der jeweils gel-
tenden Fassung

1.  Die Kreispolizeibehörde ist im Rahmen der Verkehrs-
überwachung für folgende Aufgaben zuständig:

 –  die Durchführung der Aufsicht nach § 4 Absatz 1

 –  der Abruf von Daten im Rahmen der Kontrolle von 
Fahrerkarten nach § 4b

 –  die Untersagung der Fortsetzung der Fahrt nach 
§§ 5 und 7

 –  die Sicherstellung der Fahrerkarte nach § 5

 –  die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 8 
und 8a, solange sie die Verfahren nicht abgegeben 
haben.

2.  Die Kreisordnungsbehörde ist für folgende Aufgaben 
zuständig:

 –  die Ausgabe der Fahrerkarte nach § 4a in Verbin-
dung mit § 4 Absatz 2 Fahrpersonalverordnung

 –  der Abruf von Daten nach § 4b

 –  der Entzug der Fahrerkarte nach § 5

 –  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach §§ 8 und 8a, soweit sich die Verfahren 
gegen nicht selbständige Fahrer richten.

Nummer 4.4.1
Fahrpersonalverordnung vom 27. Juni 2005 (BGBl. I. 
S. 1882) in der jeweils geltenden Fassung

1.  Die Kreispolizeibehörde ist im Rahmen der Verkehrs-
überwachung für folgende Aufgaben zuständig:

 –  die Entgegennahme der Unternehmerbescheinigung 
nach § 20 Absatz 1 Satz 1

 –  die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach 
§§ 21 bis 25, solange sie die Verfahren nicht abgege-
ben haben.

2.  Die Kreisordnungsbehörde ist für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 21, 23, 
24 und 25 zuständig, soweit sich die Verfahren gegen 
nicht selbständige Fahrer richten.

Nummer 5.1
Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. I 
S. 965) in der jeweils geltenden Fassung

Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist für die 
Bildung des Landesausschusses nach § 55 Absatz 1 
zuständig.

Nummer 5.2.1
Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung vom 16. 
Oktober 1990 (BGBl. I S. 2221) in der jeweils geltenden 
Fassung

1.  Die örtliche Ordnungsbehörde ist für folgende Aufga-
ben zuständig:

 –  die Ausgabe von Untersuchungsberechtigungs-
scheinen nach § 2

 –  die Ausgabe von Erhebungsbögen nach § 3.

2.  Der Kreis und die kreisfreie Stadt sind für die Aus-
zahlung nach § 2 zuständig.

Nummer 5.8
Heimarbeitsgesetz vom 14. März 1951 (BGBl. I S. 191) in 
der jeweils geltenden Fassung

Die örtliche Ordnungsbehörde ist für folgende Aufgaben 
zuständig:

–  den Erlass von Verfügungen nach § 14 Absatz 2 im 
Benehmen mit der Bezirksregierung

–  die Entgegennahme von Anzeigen nach § 15.

Nummer 6.1
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – gesetzliche Unfallversi-
cherung – vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1254) in der 
jeweils geltenden Fassung

1.  Die Aufgaben der für den medizinischen Arbeits-
schutz zuständigen Stellen nach §§ 9 Absätze 7 und 9, 
193 Absatz 7 Sätze 3 und 4, 201 Absatz 2 und 202 wer-
den von dem Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des 
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Landes Nordrhein-Westfalen wahrgenommen. Dies 
gilt auch in Anlagen und Betrieben, die ansonsten der 
Bergaufsicht unterliegen; insoweit werden die dem 
Land obliegenden Aufsichtsbefugnisse von dem für 
Arbeitsschutz zuständigen Ministerium wahrgenom-
men.

2.  Im Übrigen werden die dem Land obliegenden Auf-
sichtsbefugnisse sowie die Aufgaben der obersten Ver-
waltungsbehörde des Landes für Anlagen und 
Betriebe, die der Bergaufsicht unterliegen, von dem 
für Energie zuständigen Ministerium und in den nicht 
der Bergaufsicht unterliegenden Betrieben von dem 
für Arbeitsschutz zuständigen Ministerium wahrge-
nommen.

Nummer 6.2.1
Berufskrankheiten-Verordnung vom 30. Oktober 1997 
(BGBl. I S. 2623) in der jeweils geltenden Fassung

Die Aufgaben der für den medizinischen Arbeitsschutz 
zuständigen Stellen werden, von dem Landesinstitut für 
Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen wahr-
genommen. Dies gilt auch in Anlagen und Betrieben, die 
ansonsten der Bergaufsicht unterliegen; die dem Land 
obliegenden Aufsichtsbefugnisse werden von dem für 
Arbeitsschutz zuständigen Ministerium wahrgenommen.

Nummer 7.1
Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. September 2002 (BGBl. I, S. 3518) in der jeweils 
geltenden Fassung

1.  Bei folgenden Aufgaben ist die Bezirksregierung Arns-
berg im Rahmen der Bergaufsicht auch zuständig, 
wenn der Bereich von Grubenanschlussbahnen betrof-
fen ist:

 –  die Entscheidung über die Erlaubnis nach § 7 
Absatz 1

 –  die Prüfung der Fachkunde nach § 9 Absatz 1 Num-
mer 2

 –  die Verlängerung der Fristen nach § 11 Satz 2

 –  die Entgegennahme der Anzeige nach § 12 Absatz 1 
Satz 3

 –  die Untersagung der Fortsetzung des Betriebs nach 
§ 12 Absatz 2

 –  die Entgegennahme der Anzeige nach § 14

 –  die Erteilung eines Befähigungsscheins nach § 20 
Absatz 1

 –  das Verlangen der Vorlage der Urkunden nach § 23 
(auch in Verbindung mit § 28)

 –  die Entgegennahme der Anzeige nach § 26 (auch in 
Verbindung mit § 28)

 –  die Überwachung des Verbringens nach §§ 30 bis 33

 –  die Entgegennahme der Anzeige nach § 35 Absatz 1

 –  die Ungültigkeitserklärung und deren Bekanntma-
chung nach § 35 Absatz 2

 –  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 41 Absätze 1 und 1a

 –  die Einziehung von Gegenständen, soweit eine Ord-
nungswidrigkeit begangen worden ist, nach § 43.

2.  In anderen als den in § 7 Absatz 1 bezeichneten Fällen 
ist die Kreisordnungsbehörde für folgende Aufgaben 
zuständig:

 –  die Prüfungen der Fachkunde nach § 9 Absatz 1 
Nummer 2

 –  die Entscheidung über die Erlaubnis und Zulas-
sung einer Ausnahme vom Alterserfordernis nach 
§ 27 Absätze 1 und 5

 –  die Überwachung des Umgangs und des Verkehrs 
nach §§ 30 bis 33

 –  die Entgegennahme der Anzeige nach § 35 Absatz 1 
Satz 1

 –  die Ungültigkeitserklärung und deren Bekanntma-
chung nach § 35 Absatz 2

 –  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 41 Absätze 1 und 1a

 –  die Einziehung von Gegenständen, soweit eine Ord-
nungswidrigkeit begangen worden ist, nach § 43.

3.  Die Kreispolizeibehörde ist im Rahmen ihrer sonsti-
gen Zuständigkeiten für folgende Aufgaben zustän-
dig:

 –  die Entgegennahme von Anzeigen nach § 26 (auch 
in Verbindung mit § 28)

 –  die Überwachung des Verbringens nach §§ 30 bis 
33.

4.  Die örtliche Ordnungsbehörde ist für folgende Aufga-
ben zuständig:

 –  die Zulassung von Ausnahmen nach § 22 Absatz 5 
(auch in Verbindung mit § 28)

 –  im Rahmen ihrer sonstigen Zuständigkeiten für die 
Überwachung des Umgangs und des Verkehrs nach 
§§ 30 bis 33 in anderen als den in § 7 Absatz 1 
bezeichneten Fällen.

Nummer 7.2.1
Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGBl. I 
S. 169) in der jeweils geltenden Fassung

1.  Die örtliche Ordnungsbehörde ist für folgende Aufga-
ben zuständig:

 –  die Entgegennahme der Anzeige nach § 23 Absatz 3 
Satz 1

 –  die Genehmigung nach § 23 Absatz 6 Satz 2

 –  die Entgegennahme der Anzeige nach § 23 Absatz 7 
Satz 1

 –  die Zulassung von Ausnahmen nach § 24 Absatz 1 
Satz 1

 –  die Anordnung von Abbrennverboten nach § 24 
Absatz 2 Satz 1

 –  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 46 im Rahmen ihrer sonstigen 
Zuständigkeiten.

2.  Soweit erlaubnisbedürftige Tätigkeiten nach § 27 
Absatz 1 Sprengstoffgesetz betroffen sind, ist die 
Kreisordnungsbehörde für folgende Aufgaben zustän-
dig:

 –  die Anerkennung einer abgelegten Prüfung nach 
§ 29 Absatz 2

 –  die Abnahme der Prüfung, Unterzeichnung der 
Niederschrift und des Zeugnisses sowie die Bestim-
mung einer Frist nach §§ 30 Absatz 1 und 31 
Absätze 2 bis 4

 –  die Zulassung von Ausnahmen nach § 32 Absatz 5 
Satz 2

 –  die Abnahme der Prüfung, Unterzeichnung der 
Niederschrift und des Zeugnisses nach § 36 Absätze 
3 bis 6

 –  das Verlangen der Vorlage des Verzeichnisses mit 
den Belegen nach § 41 Absatz 4.

3.  Die Kreispolizeibehörde ist neben der Kreisordnungs-
behörde und den nach § 1 der Zuständigkeitsverord-
nung Arbeits- und technischer Gefahrenschutz 
zuständigen Behörden für das Verlangen der Vorlage 
des Verzeichnisses mit den Belegen nach § 41 Absatz 4 
zuständig, jedoch in Betrieben, die der Bergaufsicht 
unterliegen, nur zur Untersuchung von Sprengstoffde-
likten, die sich über den Betrieb hinaus auswirken.

Nummer 7.2.2
Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBl. I 
S. 3543) in der jeweils geltenden Fassung

Soweit erlaubnisbedürftige Tätigkeiten im Sinne des § 27 
Absatz 1 Sprengstoffgesetz betroffen sind, ist die Kreis-
ordnungsbehörde für die Zulassung von Ausnahmen 
nach § 3 zuständig.
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Nummer 7.2.3
Dritte Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. Juni 
1978 (BGBl. I S. 783) in der jeweils geltenden Fassung

Die örtliche Ordnungsbehörde, in deren Bezirk gesprengt 
werden soll, ist für folgende Aufgaben zuständig:

–  die Entgegennahme der Anzeigen nach §§ 1 und 2

–  der Verzicht auf die Anzeige oder Einhaltung der Frist 
nach § 3 Absatz 2

–  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach § 4 im Rahmen ihrer sonstigen Zuständigkeiten.

Nummer 8.1
Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
Juli 1985 (BGBl. I S. 1565) in der jeweils geltenden Fassung

1.  Das für Energie zuständige Ministerium ist für fol-
gende Aufgaben zuständig:

 –  die Ausstellung der Bescheinigung nach § 4a Absatz 
3 Satz 2

 –  die Entscheidung über die Genehmigung nach § 7 
Absätze 1, 3 und 5 Satz 1

 –  den Erlass eines Vorbescheides nach § 7a Absatz 1

 –  die Entscheidung über die Genehmigung nach § 9 
Absatz 1

 –  die Planfeststellung und Aufhebung des Planfest-
stellungsbeschlusses nach § 9b

 –  die Aufsicht nach § 19 über

  a)  Anlagen im Sinne des § 7

  b)  die Verwendung von Kernbrennstoffen im Sinne 
des § 9

  c)  den Umgang und den Verkehr mit radioaktiven 
Stoffen im Sinne der Strahlenschutzverordnung, 
sofern sich eine nach §§ 7 oder 9 erteilte Geneh-
migung nach § 7 Absatz 2 der Strahlenschutz-
verordnung auf den Umgang mit radioaktiven 
Stoffen erstreckt

  d)  die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen außer-
halb der staatlichen Verwahrung

  e)  die Einhaltung der Vorschriften der Strahlen-
schutzverordnung im Hinblick auf die unter 
Nummer 8.2.1, Ziffer 1, genannten Aufgaben

 –  die Entgegennahme von Anzeigen nach § 34 Absatz 
2 Nummer 1

 –  die Entgegennahme von Mitteilungen und Verlan-
gen von Auskünften nach § 34 Absatz 2 Nummer 2

 –  die Erteilung von Weisungen nach § 34 Absatz 2 
Nummer 3

 –  die Zustimmung zur Anerkennung oder Befriedi-
gung von Schadensersatzansprüchen nach § 34 
Absatz 2 Nummer 4

 –  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 46 im Rahmen der Aufsichtszustän-
digkeit, soweit nicht eine andere Behörde nach § 46 
Absatz 3 zuständig ist.

2.  Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist 
zuständig für die Aufsicht nach § 19 über

 –  die Heilberufskammern, soweit diese Aufgaben 
nach den Nummern 8.2.1 und 8.2.3 wahrnehmen

 –  die bestimmten ärztlichen Stellen nach § 83 Absatz 
1 Strahlenschutzverordnung und nach § 17a Absatz 
1 Röntgenverordnung

 –  die Messstellen für die Messung der Personendosis 
nach § 41 Absatz 1 Strahlenschutzverordnung und 
§ 35 Absatz 4 Satz 2 Röntgenverordnung.

3.  Das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist zuständig für die Aufsicht 
nach § 19 über

 –  die Veranstalter von Fachkundekursen und Fortbil-
dungsmaßnahmen nach § 30 Absätze 1 und 2 Strah-
lenschutzverordnung und § 18a Absätze 1 und 2 
Röntgenverordnung

 –  die Veranstalter von Kursen zum Erwerb der erfor-
derlichen Kenntnisse im Strahlenschutz nach § 30 
Absatz 4 Satz 3 Strahlenschutzverordnung und 
§ 18a Absatz 3 Satz 3 Röntgenverordnung

 –  die nach § 64 Absatz 1 Strahlenschutzverordnung 
und § 41 Absatz 1 Röntgenverordnung ermächtig-
ten Ärzte

 –  die nach § 66 Strahlenschutzverordnung und § 4a 
Röntgenverordnung bestimmten Sachverständigen

 –  die nach § 95 Absatz 10 Strahlenschutzverordnung 
bestimmten Messstellen

 –  die nach § 18a Absatz 1 Satz 5 Röntgenverordnung 
anerkannte Berufsausbildung

 –  den Betrieb von medizinischen Röntgendiagnostik-
einrichtungen, mit denen Röntgenreihenuntersu-
chungen nach § 25 Absatz 1 Röntgenverordnung 
durchgeführt werden dürfen.

4.  Die Bezirksregierung Arnsberg ist für die Aufsicht über 
die Beförderung von radioaktiven Stoffen einschließ-
lich der Kernbrennstoffe nach § 19 zuständig, soweit 
die Beförderung mit Grubenanschlussbahnen erfolgt.

5.  Das Polizeipräsidium Duisburg ist für die Aufsicht 
über die Beförderung von radioaktiven Stoffen ein-
schließlich der Kernbrennstoffe nach § 19 zuständig, 
soweit die Beförderung mit Wasserfahrzeugen auf 
schiffbaren Wasserstraßen und in Häfen erfolgt.

6.  Für die Aufsicht über die Beförderung von radioakti-
ven Stoffen einschließlich der Kernbrennstoffe nach 
§ 19 im Straßenverkehr ist die Kreispolizeibehörde 
zuständig.

Nummer 8.2.1
Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 (BGBl. I 
S. 1714) in der jeweils geltenden Fassung

1.  Das für Energie zuständige Ministerium ist für die 
Ausstellung der Bescheinigung nach § 17 Absatz 3, 
Anordnungen nach § 48 Absatz 3 sowie für folgende 
weitere Aufgaben zuständig, soweit diese im Zusam-
menhang mit der Aufbewahrung von Kernbrennstof-
fen nach § 6 Atomgesetz, mit Anlagen nach § 7 Atom-
gesetz und der Verwendung von Kernbrennstoffen 
nach § 9 Atomgesetz stehen:

 –  die Entscheidung über die Genehmigung nach § 7 
Absatz 1

 –  die Erteilung der Freigabe radioaktiver Stoffe und 
des entsprechenden Vorbescheids nach § 29 Absätze 
2, 6 und 7

 –  Aufgaben im Hinblick auf die Fachkunde nach § 30 
Absätze 1 bis 3

 –  Aufgaben im Hinblick auf Strahlenschutzverant-
wortliche und Strahlenschutzbeauftragte nach 
§§ 31 und 32

 –  Aufgaben im Hinblick auf den Schutz von Personen 
in Strahlenschutzbereichen und die physikalische 
Strahlenschutzkontrolle nach §§ 36 bis 39, 40 
Absätze 1 und 5, 41 Absätze 3, 4 und 7, 42 Absätze 1 
bis 3, 44 und 45, soweit das für Energie zuständige 
Ministerium Aufsichtsaufgaben nach Nummer 8.1, 
Ziffer 1, wahrnimmt

 –  die Bestimmung des Verfahrens zur Ermittlung der 
Körperdosis und Festlegung einer Ersatzdosis nach 
§ 41 Absatz 1

 –  die Bestimmung von Messstellen für die Messung 
der Körperaktivität oder Aktivität der Ausschei-
dungen nach § 41 Absatz 1

 –  die Festlegung der zulässigen Ableitungen nach 
§ 47 Absatz 3 und Einfl ussnahme auf die Einhal-
tung der Werte insgesamt nach § 47 Absatz 5

 –  Anordnungen nach § 48 Absatz 2

 –  die Unterrichtung der Bevölkerung nach § 51 
Absatz 2

 –  Aufgaben im Hinblick auf die Begrenzung der 
Strahlenexposition bei der Berufsausübung nach 
§§ 55 bis 59
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 –  Aufgaben im Hinblick auf die arbeitsmedizinische 
Vorsorge berufl ich strahlenexponierter Personen 
nach §§ 60 bis 63

 –  Aufgaben im Hinblick auf Sachverständigenprü-
fungen nach § 66 Absätze 1 und 4 bis 6, soweit das 
für Energie zuständige Ministerium Genehmi-
gungs- oder Aufsichtsbehörde nach dem Atomge-
setz oder der Strahlenschutzverordnung ist

 –  das Verlangen der Vorlage oder Hinterlegung nach 
§ 67 Absatz 2

 –  Aufgaben im Hinblick auf Buchführung und Mit-
teilung nach § 70

 –  Aufgaben im Hinblick auf radioaktive Abfälle nach 
§§ 72 bis 79, wobei die Zulassung der Ablieferung 
an eine Landessammelstelle nach § 76 Absatz 5 im 
Einvernehmen mit dem für Arbeitschutz zuständi-
gen Ministerium erfolgt

 –  Aufgaben im Hinblick auf das Strahlenschutzregis-
ter nach § 112

 –  die Gestattung von Abweichungen nach § 114 sowie 
Erteilung der Zustimmung und Bestimmung des 
Verfahrens nach § 115 im Genehmigungsverfahren.

2.  Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist für 
folgende Aufgaben zuständig: 

 –  die Herstellung des Einvernehmens oder die Mittei-
lung des fehlenden Einvernehmens im Zusammen-
hang mit einer beabsichtigten Freigabe nach § 29 
Absatz 2 Sätze 6 und 7

 –  die Bestimmung der Messstellen für die Messung 
der Personendosis nach § 41 Absatz 1 Satz 4

 –  die Gestattung der Verwendung von Dosimetern 
nach § 41 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2

 –  die Bestimmung von ärztlichen Stellen nach § 83 
Absatz 1 Satz 1, soweit sich die Aufgabenwahrneh-
mung nicht aus § 9 Absatz 1 Nummer 3 Heilberufs-
gesetz NRW ergibt

 –  die Festlegung der Prüfungsmodalitäten nach § 83 
Absatz 1 Satz 3.

3.  Das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist zuständig für:

 –  folgende Aufgaben nach § 30, soweit nicht die Stel-
len nach den Nummern 1 und 6 zuständig sind:

  a)  Anerkennung von Kursen und Fortbildungs-
maßnahmen

  b)  Erteilung von Bescheinigungen über die erfor-
derliche Fachkunde im Strahlenschutz

  c)  Durchführung von Fachgesprächen im Rahmen 
des Erwerbs der erforderlichen Fachkunde für 
Medizinphysik-Experten nach Nummer 3.1.3 
der BMU-Richtlinie zur Strahlenschutzverord-
nung „Strahlenschutz in der Medizin“ vom 17. 
Oktober 2011 (GMBl. 2011 S. 867)

  d)  Feststellung über den Erwerb der erforderlichen 
Kenntnisse im Strahlenschutz nach § 30 Absatz 
4 Satz 3 sowie die Anerkennung von Kursen 
zum Erwerb der erforderlichen Kenntnisse im 
Strahlenschutz, sofern diese im unmittelbaren 
Zusammenhang mit einer solchen Feststellung 
beantragt wird

  e)  Entscheidungen über die Entziehung der Fach-
kunde und die Aberkennung von Kenntnissen 
oder über die Fortgeltung einer solchen Beschei-
nigung mit Aufl agen

 –  die Ermächtigung von Ärzten nach § 64 Absatz 1

 –  die Bestimmung von Sachverständigen nach § 66 
Absatz 1 in Verbindung mit § 66 Absatz 2 für regel-
mäßige Prüfungen sowie mit § 66 Absätze 4 und 5 
für Dichtheitsprüfungen

 –  die Bestimmung von Messstellen nach § 95 Absatz 
10.

4.  Die örtliche Ordnungsbehörde und die Kreispolizeibe-
hörde sind für folgende Aufgaben zuständig:

 –  neben Aufsichts- und Genehmigungsbehörden für 
die Unterrichtung der Bevölkerung nach § 51 
Absatz 2

 –  die Planung der Maßnahmen zur Vorbereitung der 
Brandbekämpfung nach § 52, soweit nicht Anlagen 
und Betriebe betroffen sind, die der Bergaufsicht 
unterliegen

 –  Aufgaben im Hinblick auf die Vorbereitung der 
Schadensbekämpfung bei sicherheitstechnisch 
bedeutsamen Ereignissen nach § 53, soweit nicht 
Anlagen und Betriebe betroffen sind, die der Berg-
aufsicht unterliegen.

5.  Die nach § 1 Zuständigkeitsverordnung Arbeits- und 
technischer Gefahrenschutz und nach Nummer 8.1 
zuständigen Behörden sind für folgende Aufgaben 
zuständig:

 –  neben den örtlichen Ordnungsbehörden und Kreis-
polizeibehörden für die Entgegennahme von Mittei-
lungen nach § 71 Absätze 1 und 2

 –  neben den Kreispolizeibehörden für Anordnungen 
nach § 113 Absätze 1 und 2

 –  die Gestattung von Abweichungen nach § 114, 
soweit nicht die für die Erteilung von Genehmigun-
gen nach §§ 7 und 11 Absatz 2 zuständige Behörde 
zuständig ist.

6.  Die Ärzte-, Zahnärzte- und Tierärztekammern sind in 
ihrem jeweiligen fachlichen und örtlichen Zuständig-
keitsbereich für folgende Aufgaben  nach § 30 zuständig:

 –  die Anerkennung von Kursen und Fortbildungs-
maßnahmen, die nicht von diesen Kammern oder 
deren  Fortbildungseinrichtungen durchgeführt 
werden

 –  die Erteilung von Bescheinigungen über die erfor-
derliche Fachkunde oder die erforderlichen Kennt-
nisse im Strahlenschutz

 –  die Entscheidungen über die Entziehung der Fach-
kunde und die Aberkennung von Kenntnissen oder 
über die Fortgeltung einer solchen Bescheinigung 
mit Aufl agen, sofern jedenfalls die letzte Bescheini-
gung von der jeweiligen Kammer ausgestellt wurde 
oder die Bescheinigung in einem anderen Bundes-
land ausgestellt wurde.

Nummer 8.2.2
Atomrechtliche Abfallverbringungsverordnung vom 
27. Juli 1998 (BGBl. I S. 1918) in der jeweils geltenden 
Fassung

Die für die Aufsicht nach § 19 des Atomgesetzes zustän-
digen Behörden sind jeweils in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich für die Verwaltungsaufgaben zuständig.

Nummer 8.2.3
Röntgenverordnung vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) 
in der jeweils geltenden Fassung

1.  Das für Energie zuständige Ministerium ist für die 
Bestimmung von Sachverständigen nach § 4a zustän-
dig, sofern die Bestimmung sich ausschließlich auf 
Betriebe bezieht, die der Bergaufsicht unterliegen.

2.  Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist für 
folgende Aufgaben zuständig:

 –  die Bestimmung von ärztlichen Stellen nach § 17a 
Absatz 1 Satz 1, soweit sich die Aufgabenwahrneh-
mung nicht aus § 9 Absatz 1 Nummer 3 Heilberufs-
gesetz NRW ergibt

 –  die Festlegung der Prüfungsmodalitäten nach § 17a 
Absatz 1 Satz 2

 –  die Bestimmung von Messstellen für die Messung 
der Personendosis nach § 35 Absatz 4 Satz 2

 –  die Gestattung der Verwendung von Dosimetern 
nach § 35 Absatz 4 Satz 3 Nummer 2.

3.  Das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist zuständig für:

 –  die Entscheidung über die Genehmigung nach § 3 
Absatz 1 für den Betrieb und die wesentliche Ände-
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rung einer medizinischen Röntgendiagnostikein-
richtung zur Durchführung von freiwilligen Rönt-
genreihenuntersuchungen nach § 25 Absatz 1

 –  die Bestimmung von Sachverständigen nach § 4a

 –  die folgenden Aufgaben nach § 18a, soweit nicht die 
Stellen nach Nummer 4 zuständig sind:

  a)  Anerkennung von Kursen und Fortbildungs-
maßnahmen

  b)  Erteilung von Bescheinigungen über die erfor-
derliche Fachkunde im Strahlenschutz

  c)  Durchführung von Fachgesprächen im Rahmen 
des Erwerbs der erforderlichen Fachkunde für 
Medizinphysik-Experten nach Nummer 4.6 der 
BMU-Richtlinie zur Röntgenverordnung „Fach-
kunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei 
dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der 
Medizin oder Zahnmedizin“ vom 22. Dezember 
2005 (GMBl. 2006 S. 414) in der Fassung des 
BMU-Rundschreibens vom 27. Juni 2012 (GMBl. 
2012 S. 724)

  d)  Feststellung nach § 18a Absatz 1 Satz 5, dass 
eine staatliche oder staatlich anerkannte 
Berufsausbildung eine für den jeweiligen 
Anwendungsbereich geeignete Ausbildung ist; 
Feststellung über den Erwerb der erforderlichen 
Kenntnisse im Strahlenschutz nach § 18a 
Absatz 3 Satz 3 sowie die Anerkennung von 
Kursen zum Erwerb der Kenntnisse im Strah-
lenschutz, sofern diese im unmittelbaren 
Zusammenhang mit einer solchen Feststellung 
beantragt wird

  e)  Entscheidungen über die Entziehung der Fach-
kunde und die Aberkennung von Kenntnissen 
oder über die Fortgeltung einer solchen Beschei-
nigung mit Aufl agen

 –  die Ermächtigung von Ärzten nach § 41 Absatz 1.

4.  Die Ärzte-, Zahnärzte- und Tierärztekammern sind in 
ihrem jeweiligen fachlichen und örtlichen Zuständig-
keitsbereich für folgende Aufgaben nach § 18a zustän-
dig:

 –  die Anerkennung von Kursen und Fortbildungs-
maßnahmen, die nicht von diesen Kammern oder 
deren Fortbildungseinrichtungen durchgeführt 
werden

 –  die Erteilung der Bescheinigungen über die erfor-
derliche Fachkunde oder die erforderlichen Kennt-
nisse im Strahlenschutz nach § 18a Absatz 1 Satz 3 
und Absatz 3

 –  Entscheidungen über die Entziehung der Fach-
kunde und die Aberkennung von Kenntnissen oder 
über die Fortgeltung einer solchen Bescheinigung 
mit Aufl agen, sofern jedenfalls die letzte Bescheini-
gung von der jeweiligen Kammer ausgestellt wurde 
oder die Bescheinigung in einem anderen Bundes-
land ausgestellt wurde oder eine besondere 
Bescheinigung für Ärzte (bis zum 31. Dezember 
1987) oder für Zahn- und Tierärzte (bis zum 30. 
Juni 2002) nicht erforderlich war.

Nummer 8.3
Ausführungsgesetz zu dem Übereinkommen vom 5. April 
1973 zwischen den Nichtkernwaffenstaaten der Europäi-
schen Atomgemeinschaft, der Europäischen Atomge-
meinschaft und der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation in Ausführung von Artikel III Absätze 1 und 4 
des Vertrages vom 1. Juli 1968 über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen (Verifikationsabkommen) sowie zu dem 
Zusatzprotokoll zu diesem Übereinkommen vom 22. Sep-
tember 1998 (Ausführungsgesetz zum Verifikationsab-
kommen und zum Zusatzprotokoll) vom 29. Januar 2000 
(BGBl. I S. 74) in der jeweils geltenden Fassung

Die für die Aufsicht nach § 19 Atomgesetz zuständigen 
Behörden mit Ausnahme der Kreispolizeibehörden sind 
für die Ausführung des Gesetzes nach § 22 Absatz 1 
Satz 1 und die Begleitung der Inspektoren nach § 22 
Absatz 1 Satz 2 in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich 
zuständig.

Nummer 9.1
Chemikaliengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Juli 2008 (BGBl. I S. 1146) in der jeweils gelten-
den Fassung

1.  Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist für 
folgende Aufgaben zuständig:

 –  die Bezeichnung der medizinischen Einrichtungen 
nach § 16e Absatz 3

 –  die Entgegennahme der Mitteilung nach § 19a 
Absatz 4

 –  die Erteilung einer Bescheinigung über die Einhal-
tung der Grundsätze der Guten Laborpraxis nach 
§ 19b Absatz 1

 –  die Mitwirkung bei Erstellung des Berichts nach 
§ 19c Absatz 1.

2.  Die Bezirksregierung Düsseldorf ist zuständig für die 
gegenseitigen Unterrichtungspfl ichten nach § 22 
Absatz 1 und die Weiterleitung der Erkenntnisse an 
das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium, das 
Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und die übrigen Bezirksregie-
rungen.

3.  Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzel-
handelsbetriebe für folgende Aufgaben nach § 21 
Absätze 1, 2, 3, 4 und 6 zuständig:

 –  die Überwachung der Durchführung der Bestim-
mungen über das Inverkehrbringen von Biozid-
Produkten nach §§ 12a und 12h

 –  die Überwachung der Durchführung der Bestim-
mungen über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung nach §§ 13 bis 15a sowie den hierzu 
erlassenen Rechtsverordnungen

 –  die Überwachung der Einhaltung der Mitteilungs-
pfl ichten nach §§ 16e bis 16f

 –  die Überwachung der Durchführung der Bestim-
mungen über Verbote nach § 17 sowie den hierzu 
erlassenen Rechtsverordnungen

 –  die Überwachung der Einhaltung der Aufbewah-
rungspfl icht nach § 20 Absatz 5

 –  die Anordnung nach § 23 Absatz 1 und die Unter-
sagung nach § 23 Absatz 1a im Rahmen der vorge-
nannten Überwachungsaufgaben

 –  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten im Rahmen der vorgenannten Überwa-
chungsaufgaben nach § 26 Absatz 1.

Nummer 9.2.1

Chemikalien-Verbotsverordnung vom 13. Juni 2003 
(BGBl. I S. 867) in der jeweils geltenden Fassung, soweit 
nicht der Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
1907/2006 (siehe Nummer 9.3.5) betroffen ist
1.  Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzel-

handelsbetriebe für folgende Aufgaben zuständig:

 –  die Erteilung der Erlaubnis und Entgegennahme 
von Anzeigen nach § 2

 –  die Überwachung der Einhaltung der Informations- 
und Aufzeichnungspfl ichten bei Abgabe an Dritte 
nach § 3

 –  die Überwachung der Einhaltung der Verbote und 
Beschränkungen des Inverkehrbringens nach § 4

 –  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 7.

2.  Die Bezirksregierung Düsseldorf ist für folgende Auf-
gaben zuständig:

 –  die Durchführung der Sachkundeprüfung und Aus-
stellung des Prüfzeugnisses nach § 5 Absätze 1 und 
2

 –  die Feststellung der Entsprechung einer Prüfung 
nach § 5 Absatz 1 Nummern 5, 7 und 8.

Nummer 9.2.2
Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung vom 16. 
Dezember 2004 (BGBl. I S. 3508) in der jeweils geltenden 
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Fassung

Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzel-
handelsbetriebe für folgende Aufgaben

zuständig:

 –  die Überprüfung der Einhaltung der Verbote zum 
Inverkehrbringen nach § 3 Absätze 1, 2, 3 Buch-
stabe b und 4

 –  die Überprüfung der Kennzeichnung der in Anhang 
I aufgeführten gebrauchsfertigen Produkte nach 
§ 4

 –  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten im Rahmen der vorgenannten Überwa-
chungsaufgaben nach § 6 dieser Verordnung in Ver-
bindung mit § 26 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c 
Chemikaliengesetz.

Nummer 9.2.3
Gefahrstoffverordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I 
S. 1643) in der jeweils geltenden Fassung

1.  Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzel-
handelsbetriebe für folgende Aufgaben zuständig:

 –  die Überwachung der Einhaltung der Bestimmun-
gen über das Inverkehrbringen im Sinne des Zwei-
ten Abschnitts nach § 21 Absätze 1, 2, 3 und 4 in 
Verbindung mit §§ 15a und 17 Chemikaliengesetz

 –  die Anordnung nach § 23 Absatz 1 und die Unter-
sagung nach § 23 Absatz 1a Chemikaliengesetz im 
Rahmen der vorgenannten Überwachungsaufgaben

 –  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 26 Absatz 1 Nummern 5 Buchstabe a 
und b, 5a, 9 und 10 Chemikaliengesetz.

2.  Die Bezirksregierung Düsseldorf ist für die Anerken-
nung von Prüfungen oder Ausbildungen nach Anhang 
I Nummer 3.4 Absatz 6 Sätze 2 und 3 zuständig.

Nummer 9.2.4
Chemikalien-Ozonschicht-Verordnung vom 13. November 
2006 (BGBl. I S. 2638) in der jeweils geltenden Fassung

Die Bezirksregierung Düsseldorf ist für folgende Aufga-
ben zuständig:

–  die Entgegennahme der Anzeige nach § 2 Absatz 4

–  die Anerkennung der Zertifi zierung nach § 5 Absatz 2 
Nummer 3

–  die Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen 
nach § 5 Absatz 2 Nummer 1.

Nummer 9.2.7
Biozid-Meldeverordnung vom 14. Juni 2011 (BGBl. I 
S. 1085) in der jeweils geltenden Fassung

Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzel-
handelsbetriebe für folgende Aufgaben zuständig:

–  die Überwachung der Einhaltung der Pfl icht, Biozid-
Produkte nicht entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 ohne 
Registriernummer in den Verkehr zu bringen

–  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten nach § 5 Nummer 1.

Nummer 9.3.1
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen (ABl. L 286 vom 31. Okto-
ber 2009) in der jeweils geltenden Fassung

1.  Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist 
zuständig für die Entgegennahme von Informationser-
suchen der Kommission und Weiterleitung an die 
zuständige Behörde nach Artikel 28 Absatz 3 Satz 1.

2.  Die Bezirksregierung Düsseldorf ist zuständig für die 
Berichterstattung an das für Arbeitsschutz zuständige 
Ministerium über die entgegengenommenen Anzeigen 
nach § 2 Chemikalien-Ozonschicht-Verordnung (siehe 
Nummer 9.2.4) zur Erfüllung der Berichtspfl ichten 
nach Artikel 26 Absatz 1.

Nummer 9.3.2
Verordnung (EG) Nr. 689/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Juni 2008 über die Aus- und 
Einfuhr gefährlicher Chemikalien (ABl. L 204 vom 
31. Juli 2008) in der jeweils geltenden Fassung

Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist zustän-
dig für die Übermittlung von Informationen an die 
zuständige nationale Stelle zur Erfüllung der Berichts-
pfl ichten nach Artikel 21 Absatz 1.

Nummer 9.3.3
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organi-
sche Schadstoffe (ABl. L 158 vom 30. April 2004) in der 
jeweils geltenden Fassung

Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist zustän-
dig für folgende Aufgaben:

–  die Information der nationalen Behörde nach Artikel 
4 Absätze 2 und 3 (auch in Verbindung mit Anhang I 
Teil A)

–  die Entgegennahme des nationalen Durchführungs-
plans nach Artikel 8

–  der Austausch von Informationen nach Artikel 10 
Absatz 1

–  die Entgegennahme von Informationen nach Artikel 
10 Absatz 2

–  die Weiterleitung von Anfragen der Bundesregierung 
nach Artikel 12 an die Bezirksregierungen.

Nummer 9.3.5
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Regist-
rierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung che-
mischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer 
Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Ände-
rung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung 
(EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/
EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommis-
sion (ABl. L 396/1 vom 30. Dezember 2006) in der jeweils 
geltenden Fassung

1.  Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist 
zuständig für die Übermittlung von Informationen an 
die zuständige nationale Stelle zur Erfüllung der 
Berichtspfl ichten nach Artikel 117 Absatz 1.

2.  Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzel-
handelsbetriebe für folgende Aufgaben zuständig:

 –  die Überwachung der Einhaltung der Bestimmun-
gen über Beschränkungen nach Artikel 67 in Ver-
bindung mit Anhang XVII

 –  die Überwachung der Einhaltung der Pfl icht zur 
Weitergabe von Informationen nach Artikel 33 
Absatz 2

 –  die Anordnung nach § 23 Absatz 1 und die Unter-
sagung nach § 23 Absatz 1a Chemikaliengesetz im 
Rahmen der vorgenannten Überwachungsaufgaben

 –  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten im Rahmen der vorgenannten Überwa-
chungsaufgaben nach § 26 Absatz 1 Nummer 10 
und Nummer 11 Chemikaliengesetz.

Nummer 9.3.6
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richt-
linien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 351/1 vom 31. 
Dezember 2008) in der jeweils geltenden Fassung

Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist zustän-
dig für die Übermittlung von Informationen an die 
zuständige nationale Stelle zur Erfüllung der Berichts-
pfl ichten nach Artikel 46 Absatz 2.

Nummer 9.4
Wasch- und Reinigungsmittelgesetz vom 29. April 2007 
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(BGBl. I S. 600) in Verbindung mit Verordnung (EG) 
Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über Detergenzien (ABl. L 104/1 vom 
8. April 2004) in den jeweils geltenden Fassungen

1.  Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist für 
die Entgegennahme der Unterrichtung nach § 12 
Absatz 2 Satz 2 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz 
zuständig.

2.  Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzel-
handelsbetriebe für folgende Aufgaben nach § 13 
Absätze 1 bis 4 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz in 
Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 
zuständig:

 –  die Überwachung der Einhaltung der Verbote und 
Beschränkungen des Inverkehrbringens nach § 3 
Absätze 1 und 3, §§ 4 und 5 sowie der hierzu erlas-
senen Rechtsverordnung

 –  die Überwachung der Einhaltung der Kennzeich-
nungspfl ichten nach § 8 Absatz 1

 –  die Anordnung nach § 14 Absatz 1

 –  die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten im Rahmen der vorgenannten Überwa-
chungsaufgaben nach § 15 Absatz 1 Nummern 1, 4 
und 5.

– GV. NRW. 2012 S. 622


